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l veröffentlicht mehrere
Verfahrensergebnisse
Die Clearingstelle EEGIKWKG hat einen Hinweis zum Flex-Zubau bei Satelliten-Blockheizkraftwerken (BHKW)

und Biomethan-BHKW, eine Stellungnahme zu Fragen derAnlagenerweiterung, ein Votum zur Eigenversor-

gung einer kombinierten Bioabfall- und Biogasanlage in der Ausschreibung sowie einen Schiedsspruch zum

Förderzeitraum der Flexibilitätsprämie bei Nachflexibilisierung veröffentlicht.

Von Birthe Kaps, Elena Richter und Martin Teichmann

Hinweis 2020/73-IV zum
Anlagenbegriff und Flex-Zubau
bei Satelliten-BHKW und
Biomethan-BHKW
Im Hinweis 2020/73-IV1 hat die Clea-

ringstelle geklärt, dass ein Satelliten-

BHKW oder ein Biomethan-BHKW, das

für sich allein genommen eine eigen-

ständige Anlage im Sinne des EEG ist,
durch den späteren Zubau eines BHKW

zu einer größeren Anlage „erweitert"

werden kann, wenn das vorhandene und

das zugebaute BHKW gemeinsam eine

Anlage im Sinne des EEG bilden. Unter
dieser Voraussetzung kann die installier-

te Leistung einer bislang nur aus einem

BHKW bestehenden Satelliten- oder Bio-

methananlage auch zur Flexibilisierung

und Inanspruchnahme der Flexibilitäts-

prämie erhöht werden. Der Hinweis stellt

zudem Kriterien dafür auf, wann mehrere

Satelliten-BHKW beziehungsweise meh-

rere Biomethan-BHKW eine gemeinsa-

me EEG-Anlage bilden. Diese Kriterien

orientieren sich an der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs (BGH) zum soge-

nannten weiten Anlagenbegriff.

Stellungnahme 2020/72-IV
zu Vergütungssätzen und zur
Degression sowie zur Teilnahme
an Ausschreibungen beim Zubau
eines BHKW zu einer Vor-Ort-

Bestandsanlage
In der Stellungnahme 2020/72-IV2 hat

die Clearingstelle dargestellt, wie bei
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> Erstellung notwendiger Bescheinigungen zum EEG durch zugelassene
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einer im Jahr 2005 errichteten Biogas-

bestandsanlage (hier einer sogenannten

Vor-Ort-Anlage, zu der neben dem BHKW

auch ein Fermenter gehört) der in dem im

Jahr 2011 zugebauten BHKW erzeugte
Strom zu vergüten ist.

Sowohl das Inbetriebnahmejahr der Ge-

samtanlage als auch der Vergütungszeit-

räum sowie die Degression von Grundver-

gütung, NawaRo-Bonus und KWK-Bonus

für den im zugebauten BHKW erzeugten

Strom wurden ermittelt. Die Art und Wei-

se der Ermittlung der Bemessungsleis-

tung der Gesamtanlage wurde ebenso

erläutert. Schließlich wurde dargestellt,

inwieweit mit der Biogasbestandsanlage

bei späterem Zubau eines dritten BHKW

an Ausschreibungen teilgenommen wer-

den kann.

Votum 2021/6-VI zur
Eigenversorgung einer
kombinierten Bioabfall- und
Biogasanlage
In dem Votum mit grundsätzlicher Be-

deutung2021/6-V13zurEigenversorgung

verschiedener Komponenten einer kom-

binierten Bioabfall- und Biogasanlage

in der Ausschreibung hat die Clearing-

stelle geklärt, dass die Eigenversorgung

bestimmter Komponenten einer kom-

binierten Bioabfall- und Biogasanlage

nicht gegen das sogenannte Eigenversor-

gungsverbot in Paragraf 27a Satz l EEG
2017/2021 fürAnlagen in derAusschrei-
bung verstößt, da es sich bei diesen Kom-

ponenten um Teile der An läge selbst oder

deren Neben- und Hilfsanlagen handelt,

die von dem Eigenversorgungsverbot ge-

maß Paragraf 27a Satz 2 Nummer l oder

2 EEG 2017/2021 ausgenommen sind.
Im Einzelnen handelte es sich bei den

Fermenterrührwerken und dem Dosie-

rer sowie demjenigen Teil der Leitwar-

te, der dem Vergärungsprozess in den

Fermentern sowie der Stromerzeugung

in den BHKW zuzuordnen ist, um Teile

der Anlage im Sinne des EEG selbst. Das

Rührwerk im Anmaischbehälter sowie

Pulper, Magnetabscheider, Siebanlage,

Sortieranlage, Hammermühle und die

Förderbänder der Bioabfallanlage sowie

der übrige Teil der Leitwarte, der der Bio-
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Hygienisierung sowie die Dusch-und Sa-

nitärräume der Bioabfallanlage waren als

Nebenanlagen der Anlage einzuordnen.

Schiedsspruch 2020/8-IVzum
zehnjährigen Förderzeitraum der
Flexibilitätsprämie
Im Schiedsspruch 2020/8-IV4 hat die
Clearingstelle entschieden, dass die

Betreiberin einer Biogasanlage, die für

die in der Anlage flexibel bereitgestellte
Leistung beziehungsweise den erzeugten

Strom bereits seit mehreren Jahren die

Flexibilitätsprämie erhält, den zehnjäh-
rigen Förderzeitraum der Flexibilitäts-

prämie nicht von vorn beginnen lassen

kann, indem sie mit dem Netzbetreiber

vereinbart, die bislang gezahlten Prämi-

enbeträge vollständig zurückzuerstatten.

Eine solche Vereinbarung verstieße ge-

gen das sogenannte Abweichungsverbot

des EEG.

Hintergrund war, dass die Anlagen betrei-

berin die installierte und damit auch die

flexibel bereitgestellte Leistung ihrer An-
läge nochmals steigern wollte, unter an-

derem aufgrund eines erhöhten Wärme-

lieferungsbedarfs. Dies wäre für sie nur

bei einer Förderung der dann erhöhten

flexibel bereitgestellten Leistung über
den gesamten zehnjährigen Förderzeit-

räum wirtschaftlich umsetzbar gewesen.

Jedoch kann nach den eindeutigen Rege-

lungen des EEG eine Steigerung der fle-

xibel bereitgestellten Leistung während
des zehnjährigen Förderzeitraums (soge-

nannte Nachflexibilisierung) nur bei der
Berechnung der Höhe der Flexibilitäts-
prämie berücksichtigt werden. -*

1 Abruf bar unter https.//www.clearingstelle-

eeg-kwkg. de/hinwv/2020/73-1 V.
2 Abrufbar unter https.//www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/stellungnv/2020/72-IV..

3 Abrufbar unter https.//www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/votv/2021/6-VI.

"' Abruf bar unter https.//www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/schiedsrv/2020/8-IV.
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